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 Gebührentarif für die polizeiähnliche Tätigkeiten 
 
 
 
                          Art 16 bis      Private Sicherheitsdienste  
 
 
 
Bewilligung für Firma: 
Erstmaliges Gesuch    Fr. 400.-- 
 
Erneuerung der Bewilligung (jährlich)  Fr. 100.-- 
Ergänzung für nachträgliche Zusatztätigkeit    Fr. 100.-- 
 
Angestellten Bewilligung bis 50 Personen gleichzeitig eingereicht   je   Fr.   10.-- 
 
Angestellten Bewilligung über 50 Personen gleichzeitig eingereicht, 
mindestens aber Fr. 500.--  je   Fr.     5.-- 
  
Firma Bewilligung für einmalige Anlässe      Fr. 100.00 
 
Angestellten Bewilligung für einmalige Anlässe pro Person      Fr.   10.00 
 
 
Für die Abmeldung von Angestellten:  keine Gebühr 
 
Die Prüfungsgebühren werden nach Aufwand in Rechnung gestellt. 
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